
  

 
 
 
 
An die 
Nutzer der Sporthallen 
in Leverkusen 
 
 
 
 

25. Januar 2024 
 
 
 

Sporthallennutzung / Feriennutzung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem die Hallennutzung wieder zur üblichen Nutzung zurückgekehrt wurde, gilt 
nach Vorgabe des Fachbereiches Schulen folgende Regelung zur Feriennutzung: 
 
 
Karneval 2024  (Do) 08.02.2024 – 12.02.2024   geschlossen 
Ostern 2024  (Sa) 23.03.2024 – 07.04.2024 (So)  geöffnet auf Antrag* 
 
   Ausnahme: Landrat-Lucas-Gymnasium, Freiherr-vom-Stein Gymnasium, Werner-   
                                                                    Heisenberg-Gymnasium      
                      
  

Pfingsten 2024  (Sa) 18.05.2024 - 21.05.2024 (Di)  geschlossen  
    
Sommer 2024  (Sa) 06.07.2024 – 28.07.2024 (So)  geschlossen 
Sommer 2024  (Mo) 29.07.2024 – 20.08.2024 (Di)  geöffnet auf Antrag * 
 
Herbst 2024  (Sa) 12.10.2024 – 27.10.2024 (So)  geöffnet  
 
Weihnachten 24/25 (Fr) 20.12.2024 – 06.01.2025 (Mo)  geschlossen 
 
 
Angegeben ist jeweils der erste und letzte geschlossene Tag. 
 
* Die Benutzung der Sporthallen in den Ferien kann grundsätzlich nur für den 

Wettkampfsport/Meisterschaftsbetrieb und den Gesundheitssport (Koronarsport) 
genehmigt werden. 

 

 
Wochenendbelegungen für den Wettkampfsport zum Anfang und Ende der 
Ferien müssen im Einzelfall geprüft werden.  



Die Nutzung der Sportpark-eigenen Halle wird im Bedarfsfall geklärt. 
 
Um eine optimale Auslastung der Sporthallen zu erreichen und mit Blick auf einen 
effektiven Einsatz von Ressourcen, bitten wir um Angabe der Teilnehmerzahl auf 
dem beigefügten Vordruck. Ohne die Angabe der Teilnehmerzahl können wir Ihren 
Antrag leider nicht bearbeiten. 
 
Die Hallenanträge für die Feriennutzung müssen bis zum 16. Februar 2024 für die 
Osterferien- und bis zum 3. Juni 2024 für die Sommerferienbelegung über den 
Vereinsverantwortlichen an den SportBund Leverkusen e.V. gestellt werden. Später 
gestellte Anträge finden keine Berücksichtigung mehr. 
 
Beiliegend fügen wir ein Antragsformular für die Feriennutzung bei. Bitte für Oster- 
und Sommerferien getrennte Formulare nutzen! Um unnötigen Arbeitsaufwand zu 
vermeiden, bitten wir Sie vor Antragstellung evtl. Überschneidungen vereinsintern 
abzuklären. 
 
Wir bitten Sie ausdrücklich, die o.g. Termine der Feriennutzung sowie der 
genehmigten periodischen und terminlichen Hallenzeiten einzuhalten. Bei 
Missachtung kann seitens des Fachbereichs Schulen und dem Sportpark 
Leverkusen die Genehmigung zur Nutzung der Sporthalle/n entzogen werden 
(siehe Nutzungsvertrag). 
 
In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass beantragte 
Zeiten in den Ferien ohne Rückmeldung an den SportBund Leverkusen e.V. 
oder an den Hausmeister NICHT genutzt wurden. Wir fordern Sie daher auf, nur 
tatsächlich benötigte Zeiten zu beantragen und nicht benötigte Zeiten 
RECHTZEITIG VORHER dem zuständigen Hausmeister oder dem SportBund 
Leverkusen zurückzumelden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
SportBund Leverkusen e.V. 
 
 
i.A. Christin Thiel 
 



Verein:          

 
Kennziffer SportBund: 
 
An den                        Datum:  
SportBund Leverkusen e.V. 
Max-Delbrück-Straße 18 
51377 Leverkusen 
 
 
 

Beantragung von Sporthallen in den 
Osterferien 2024     geöffnet: Landrat-Lucas-Gymnasium, Freiherr-vom-Stein Gymnasium,    

                                                                  Bielerthalle, Werner-Heisenberg-Gymnasium    
 

Sommerferien 2024 (nur letzte drei Wochen)         

 
Die Benutzung der Sporthallen in den Ferien kann grundsätzlich nur für den Wettkampfsport/ 
Meisterschaftsbetrieb und den Gesundheitssport (Koronarsport) genehmigt werden. Das 
Antragsformular ist vollständig auszufüllen, ansonsten kann Ihr Antrag nicht bearbeitet 
werden. 

 

Zur Durchführung des Sportbetriebs in vorgenannter Ferienzeit (bitte für Sommer- 
und Osterferien getrennte Formulare nutzen) bitten wir um Bereitstellung von 
Hallen wie folgt: 
 

Halle Hallenteile 
Anzahl/welche 

Wochen-
tag 

Mannschaft 
Gruppe 

Uhrzeit 
von – bis 

Sportart Teilnehmer- 
zahl 

       

       

       

       

       

 
Eine Hallennutzung kann für Ihren Verein nur bei Einhaltung der Antragsfrist 
gewährt werden. 
Osterferien bis zum 16.02.2024   Sommerferien bis zum 03.06.2024 
 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Verein       Unterschrift Vereinsbeauftragte/r 


